
Stadt Troisdorf 

Der Bürgermeister 
Az: II/61 – SNS 

 
 

Datum: 13.07.2021 

Vorlage, DS-Nr. 2021/0940  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 

Denkmalschutz 

01.09.2021    

Rat 07.09.2021    

 

 
Betreff: Bebauungsplan T102, Blatt 2, 3. Änderung, Stadtteil Troisdorf – West, 

Bereich zwischen Moselstraße, Willy-Brandt-Ring und Paul-Schmetkamp-
Straße (Erweiterung der Wohnbebauung) im beschleunigten Verfahren  
hier: Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss gem. § 3 

(2) u. § 10 (1) i.V.m. § 13a BauGB 
 
Beschlussentwurf: 

 
Der Rat stellt vor Behandlung der Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung 

über die Beschlussentwürfe beantragt / nicht beantragt wird. (nicht Zutreffendes bitte 
streichen!)  
 

 

I. Behandlung der Stellungnahmen 
 

A) Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
 

A 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt zur Kenntnis, dass der Bebauungsplan im 

beschleunigten Verfahren geändert worden ist und während der frühzeitigen 
Beteiligung an der Planung nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist.  
Behördenbeteiligung vom 13.03. bis einschl. 17.04.2020 
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A 1.1) Bezirksregierung Düsseldorf, Mündelheimer Weg 51, 40472 Düsseldorf 
hier: Schreiben vom 27.03.2020 

 

 
 
Beschlussentwurf zu A 1.1: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 27.03.2020 
eingegangene Stellungnahme A 1.1 wie folgt zu entscheiden: 

 
Kenntnisnahme und weitere Berücksichtigung durch Hinweis im B-Plan.  
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A 1.2) Abwasserbetrieb Troisdorf, Poststr. 105, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 25.03.2020 

 

 
Beschlussentwurf zu A 1.2: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 25.03.2020 

eingegangene Stellungnahme A 1.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Im Bebauungsplan erfolgt eine Festsetzung 

der Erdgeschossfußbodenhöhe und der Geländehöhe. Für die schadlose Ableitung 
von Sturzfluten wurde ein Hinweis aufgenommen. 

Des Weiteren wurden Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich 
Anschlusszwang berücksichtigt. Die Begründung wurde entsprechend 
fortgeschrieben. 
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A 1.3) LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, Abteilung Denkmalschutz / Praktische 
Bodendenkmalpflege, Endenicher Str. 133, 53115 Bonn 

hier: Schreiben vom 07.04.2020 

 

 
Beschlussentwurf zu A 1.3: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 07.04.2020 

eingegangene Stellungnahme A 1.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Unter den Hinweisen erfolgt eine Ergänzung 

im B-Plan in Bezug auf Auenholzfunde. 
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A 1.4) Rhein-Sieg-Kreis -Fachbereich 01.3, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 
09.04.2020
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Beschlussentwurf zu A 1.4: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.04.2020 

eingegangene Stellungnahme A 1.4 wie folgt zu entscheiden: 
 
Altlasten: Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Es wurde eine neue 

Bodenuntersuchung beauftragt. 
 

Hochwasserrisikogebiet: Die Stellungnahme wird mit einem Hinweis im B-Plan 

berücksichtigt  

 
Gewässerschutz/Starkregen: Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 

 
Schmutz-/Niederschlagswasserbeseitigung: Kenntnisnahme und 

Berücksichtigung. 

 
Abfallwirtschaft: Kenntnisnahme und Berücksichtigung durch Hinweis im B-Plan. 
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A 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung nachfolgende Stellungnahmen 

vorgebracht worden sind, über die zu entscheiden ist.  
Öffentlichkeitsbeteiligung vom 15.06. bis einschl. 24.07.20 

 
A 2.1) Einwendung 1 

hier: Schreiben vom 08.06.2020 

 
 
Beschlussentwurf zu A 2.1: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 08.06.2020 
eingegangene Stellungnahme A 2.2 wie folgt zu entscheiden: 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Gebäudehöhen des nördlichen und 

westlichen Baufeldes wurden auf 59,70m bzw. 59,85m ü. NHN festgesetzt. Dies 
entspricht einer Gebäudehöhe von ca. 7 m über Gelände. 
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A 2.2) Einwendung 2 
hier: Schreiben vom 09.06.2020 

 
 

 
Beschlussentwurf zu A 2.2: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.06.2020 
eingegangene Stellungnahme A 2.2 wie folgt zu entscheiden: 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Gebäudehöhen des nördlichen und 

westlichen Baufeldes wurden auf 59,70m bzw. 59,85m ü. NHN festgesetzt. Dies 
entspricht einer Gebäudehöhe von ca. 7 m über Gelände. 
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A 2.3) Einwendung 3 
hier: Schreiben vom 12.07.2020 

  

 

 
Beschlussentwurf zu A 2.3: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 12.07.2020 
eingegangene Stellungnahme A 2.3 wie folgt zu entscheiden: 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Gebäudehöhen des nördlichen und 
westlichen Baufeldes wurden auf 59,70m bzw. 59,85m ü. NHN festgesetzt. Dies 

entspricht einer Gebäudehöhe von ca. 7 m über Gelände. 
 

 

B) Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
 

B 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 

Planentwurfes die nachfolgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange eine Stellungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 
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B 1.1) RSAG AöR, Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 26.03.2021 und 26.05.2021 

 

 
 

 
 
Beschlussentwurf zu B 1.1: 

 

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 26.03.2021 und 
26.05.2021 eingegangenen Stellungnahmen B 1.1 wie folgt zu entscheiden: 

Die ergänzende Stellungnahme bestätigt, dass es keine Bedenken seitens der 

RSAG AöR gibt. Eine zusätzliche Festsetzung von Aufstellplätzen für Abfallbehälter 
ist nicht notwendig. 
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B 1.2) Rhein-Sieg-Kreis, Fachbereich 01.3, Strategische Kreisentwicklung,  
Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 07.05.2021, 11.05.2021 und nach Fristende 15.06.2021 
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Beschlussentwurf zu B 1.2: 

 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit den Schreiben vom 07.05.2021, 

11.05.2021 und nach Fristende 15.06.2021eingegangenen Stellungnahmen B 1.2 
wie folgt zu entscheiden: 
 
Altlasten: Die Stellungnahme wird berücksichtig. Das nachgereichte Gutachten vom 

18.05.2021 räumt die fachlichen Kritikpunkte des Rhein-Sieg-Kreises aus. Der 

Passus zu den Aushubarbeiten wird unter Hinweise in den textlichen Festsetzungen 
ergänzt. 
 
Abfallwirtschaft: Kenntnisnahme und Berücksichtigung durch Hinweis im B-Plan. 

 

 

B 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des 

Planentwurfes folgende Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind, 
über die zu entscheiden ist. 

 
Während der Offenlage sind keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
eingegangen.  
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II. Satzungsbeschluss 
 
Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 

ohne Umweltprüfung geändert worden ist (§ 13a Abs. 2 BauGB).  
 

Nach Behandlung der Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt Troisdorf den 
Bebauungsplan T102, Blatt 2, 3. Änderung, Stadtteil Troisdorf – West, Bereich 
zwischen Moselstraße, Willy-Brandt-Ring und Paul-Schmetkamp-Straße als Satzung 

(§ 10 Abs. 1 BauGB). Die auf Landesrecht beruhenden Festsetzungen (§ 89 BauO 
NRW) werden gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 2 BauO in den 

Bebauungsplan aufgenommen. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist 
in der Planzeichnung festgesetzt. Der Rat beschließt ferner die in der DS-Nr. 
2021/0940 enthaltene Begründung des Planes (§ 9 Abs. 8 BauGB), die allen 

Ratsmitgliedern zur Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 25.08.2021 
zugestellt worden ist. 

 
 
 

Hinweis:  
Der Bebauungsplan hängt in der Ratssitzung mit der Begründung zur Einsichtnahme 

aus. Weitere Exemplare können bei Bedarf jederzeit vor der Sitzung beim 
Stadtplanungsamt angefordert werden. 
 

 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  

 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 

 
 
Sachdarstellung: 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Troisdorf hat in seiner Sitzung am 

13.06.2019 beschlossen (DS-Nr. 2019/362), im Stadtteil Troisdorf- West, Bereich 
zwischen Moselstraße, Willy-Brandt-Ring und Paul-Schmetkamp-Straße, den 

Bebauungsplan T102, Blatt 2, 2. Änderung, im beschleunigten Verfahren zu ändern 
(§ 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 und § 13a BauGB). 
 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange hat vom 
13.03.2020 bis einschließlich 17.04.2020 stattgefunden. Aufgrund der Corona-

Pandemie wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in der Zeit vom 
15.06.2020 bis 24.07.2020 nachgeholt. 
 

Von Seiten der Behörden und Träger öffentlicher Belange gingen mehrere 
Stellungnahmen ein.  

Die RSAG hat einen Hinweis zur ausreichend dimensionierten Wendeanlage 
vorgebracht, die Bezirksregierung Düsseldorf zum Bombenabwurfbereich im 
Plangebiet, der Abwasserbetrieb zur Versickerung des Niederschlagswassers und 

zur Rückstauebene, das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege zu früheren Funden von 
Auenhölzern.  

Der Rhein-Sieg-Kreis hat Stellung zu der vorliegenden Altlast und zur 
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Bodenbelastung mit Schwermetallen hingewiesen. Des Weiteren ist auf den 
Hochwasserschutz, Gewässerschutz/Starkregen, Beseitigung des Schmutz- und 
Niederschlagswassers, zur Abfallwirtschaft und zur Anpassung an den Klimawandel 

hingewiesen worden. 
 

Aus der Öffentlichkeit sind drei Stellungnahmen mit gleichlautenden Bedenken 
eingegangen. Diese Bedenken bezogen sich auf die festgesetzte maximale 
Gebäudehöhe von 10,10 m für das nördliche und westliche Baufeld. Den 

Stellungnahmen wurde gefolgt und die Gebäudehöhen wurden in beiden Baufeldern 
auf 59,70m bzw. 59,85m ü. NHN reduziert. Dies entspricht einer Gebäudehöhe von 

ca. 7 m über Gelände. 
 
Nach Anpassung des Bebauungsplanentwurfes wurde im Ausschuss für 

Stadtentwicklung am 03.02.2021 die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 i. V. m. § 13a BauGB beschlossen (Vorlage: DS.Nr. 2020/0857). 

 
Der Entwurf des Bebauungsplan T102, Blatt 2, 3. Änderung hat in der Zeit vom 
29.03.2021 bis einschließlich 14.05.2021 öffentlich ausgelegen. Die in der Offenlage 

eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen sind im Rahmen einer Abwägung 
abschließend zu behandeln, ebenso die in der frühzeitigen Beteiligung 

eingegangenen Stellungnahmen. 
 
Aufgrund der Stellungnahme des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

wurde unter den textlichen Festsetzungen der Hinweis zum Auffinden von 
Auenhölzern ergänzt.  
 

Das zur Offenlage ergänzende Bodengutachten der GBU GmbH aus Alfter hat sich 
mit der durch den Rhein-Sieg-Kreis thematisierten „Bodenbelastungen mit 

Schwermetallen“ befasst. Im Rahmen der Offenlage hat der Rhein-Sieg-Kreis eine 
Nachbesserung des ergänzenden Gutachtens angeregt, da auf dieser Basis keine 
abschließende Gefährdungsabschätzung möglich war. Mit dem überarbeiteten 

Bericht vom 18.05.2021 wurden die Kritikpunkte des Rhein-Sieg-Kreises ausgeräumt 
und per Stellungnahme des Kreises am 15.06.2021 unter Punkt B 1.2 bestätigt. 

Aus der Behandlung der Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises ergeben sich 
redaktionelle Änderungen des offengelegten Entwurfes. 
 

Unter den Hinweisen wurde folgender Passus ergänzt: „Aushubarbeiten im Bereich 
der Altlablagerung sind fachgutachterlich zu begleiten. Bei den Erdarbeiten und der 

Herstellung der Außenanlagen/Gärten ist besonders darauf zu achten, dass kein 
belastetes Deponat auf die oberflächennahen Schichten gelangt bzw. mit den 
oberflächennahen Schichten vermischt wird. Die ordnungsgemäße Entsorgung des 

belasteten Erdaushubs aus der Altablagerung ist nachzuweisen. Soweit Material zur 
Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht angeliefert wird, sind die in der 

BBodSchV genannten Vorsorgewerte entsprechend Z 0 nach LAGA TR Boden 
einzuhalten.“ 
 

Die gesamten Gutachten, die bereits in der Offenlage als Druckversion in der 
Einladung vorzufinden waren, werden in diesem Verfahrensschritt nur noch digital 

zur Verfügung gestellt. Zu dieser Vorlage wird nur das nach der Offenlage 
angepasste Gutachten als Druckversion bereitgestellt. 
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Dieses ist:  
 

- Umwelttechnische Untersuchung, GBU GmbH, Alfter, 18.05.2021 (Anlage 1.1) 

 
Weitere Einzelheiten sind der Begründung zu entnehmen. 

 
 
Mit der Behandlung der Stellungnahmen und dem nachfolgenden 

Satzungsbeschluss soll das Planverfahren zeitnah abgeschlossen werden.  
 

 
 
 

 
In Vertretung 

 
 
 

 

 

Walter Schaaf 
Technischer Beigeordneter 
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